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Einleitung

Seit mehr als einem Jahrzehnt wird in den Medien über sexuellen Miss‐
brauch mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen berichtet, der
seit Jahrzehnten u.a. in den christlichen Kirchen, in Sportverbänden, in
Internaten, Schulen und Kindergärten und bei Adoptiv- und Pflegeeltern,
also in allen Einrichtungen stattgefunden hat, in denen Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene mit den Tätern zusammentreffen.

Viele Betroffenen leiden unter den psychischen Folgen des Missbrauchs
ein Leben lang, insbesondere dann, wenn es ihnen durch das Geschehen
nicht gelungen ist, in Beruf, Gesellschaft und in einer persönlichen Bezie‐
hung ein normales Leben zu führen. Diese Dauerschäden und Spätschäden
werden im Kapitel „Bemessung des Schmerzensgeldes“ dargestellt. Hinzu‐
kommt, dass die Aufklärung der Taten und die Verfolgung der Täter bisher
nicht gelungen ist und verschleppt wurde. Beweise wurden vertuscht und
von den Tätern, die meist verstorben sind erhielten die Betroffenen keine
Entschädigung.

Die Betroffenen wurden nicht nur sexuell missbraucht, sondern vielfach
auch vergewaltigt, sie wurden gedemütigt, geschlagen, misshandelt und
gefoltert.

Bei schlimmen Folgen können den Betroffenen als Opfer von Gewaltta‐
ten Ansprüche zustehen nach dem

Opferentschädigungsgesetz (OEG).
Das OEG regelt die Entschädigung der Opfer von Gewalttaten, die und
in den neuen Bundesländern nach dem 2.10.1990 begangen wurden (§ 10
OEG). Für Gewalttaten, die in der Zeit vom 23.5.1949 (Gründung der
Bundesrepublik Deutschland) bis zum 15.5.1976 bzw. vom 7.10.1949 (Grün‐
dung der Deutschen Demokratischen Republik) bis zum 2.10.1990 began‐
gen wurden, kommt eine Opferentschädigung nur in Betracht, solange die
Opfer allein infolge dieser Schädigung schwerbeschädigt sind (Grad der
Schädigung von 50 %) und bedürftig sind und im Geltungsbereich des
OEG ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben (§ 10a Abs. 1
OEG).
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Diese Ansprüche werden hier nicht behandelt, weil die Betroffenen inso‐
weit Hilfe und Unterstützung bei den Sozialämtern bei den Gemeinden
erhalten können und vielfach bereits erhalten haben.

In diesem Buch werden auch Ansprüche aus der gesetzlichen Unfallver‐
sicherung nicht behandelt. Zwar besteht für die Betroffenen in sehr vielen
Fällen des sexuellen Missbrauchs kein Versicherungsschutz der UV, weil
die Taten nicht im Zusammenhang mit einer versicherten Tätigkeit nach
SGB VII § 2 standen. Soweit sich diese Taten – wie meist – im privaten,
insbesondere familiären Bereich ereignen, ist die UV nicht zuständig. Auch
wenn Kinder bei Aktivitäten als Mitglieder in Sportvereinen, Jugendgrup‐
pen oder Kirchen (z.B. im Konfirmations- oder Kommunionsunterricht, in
Freizeiten usw.) den sexuellen Übergriffen von Trainern, Betreuern oder
Geistlichen ausgesetzt sind, kommt Versicherungsschutz in der Unfallversi‐
cherung nicht in Betracht; denn diese Aktivitäten stellen keine versicherten
Tätigkeiten im Sinn des SGB VII § 2, insbesondere keine ehrenamtlichen
Tätigkeiten, dar.

Versichert sind jedoch z.B. Kinder beim Besuch von Kindertageseinrich‐
tungen und Kindergärten und Kinder und Jugendliche beim Schulbesuch.
Dabei kann es zu sexuellen Übergriffen von Erziehern, Lehrern oder ande‐
ren Beschäftigten oder auch durch Mitschüler kommen.

Auch Betroffene, die von einem Kleriker missbraucht wurden, können
Versicherungsschutz genießen, denn wer ehrenamtlich für öffentlich-recht‐
liche Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen oder in deren
Auftrag für andere privatrechtliche Organisationen nach Maßgabe des §
SGB VII § 2 tätig wird, steht ebenfalls unter dem Schutz der Unfallversiche‐
rung. Dieser Schutz besteht seit dem 01.07.1963. Das sind z.B. Messdiener,
oder Funktionsträger in der kirchlichen Jugendarbeit, in Kirchenchören
und in kirchlichen Musikorchestern. Gerade bei sexuellem Missbrauch
durch Kleriker kann der Versicherungsschutz greifen. Ansprüche können
insoweit bei der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) geltend gemacht
werden. Seit dem 01.01.2005 besteht dieser Versicherungsschutz auch für
Personen, die in privatrechtlichen Organisationen im Auftrag oder mit aus‐
drücklicher Einwilligung von öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaf‐
ten ehrenamtlich tätig werden.1

Da der sexuelle Missbrauch zig-tausend-fach in den christlichen Kirchen
vorgekommen ist, haben diese vor mehr als einem Jahrzehnt eine institu‐

1 Vgl. zu weiteren Einzelheiten: Echterhoff/Kranig, Zur Entschädigung der Opfer sexuel‐
len Kindesmissbrauchs im System der sozialen Sicherung, NZS 2023, 561, 564.
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tionelle Aufarbeitung begonnen. Diese Aufarbeitung ist bis heute auch
nicht ansatzweise gelungen.

Bei der katholischen Kirche
versuchen einzelne Bistümer immer wieder, durch Sachverständigengut‐
achten zu belegen, dass der Institution selbst nichts vorzuwerfen sei, dass
diese selbst gegenüber den Missbrauchsopfern nicht hafte. Dennoch hat
zumindest die katholische Kirche neben dem Versuch der institutionellen
Aufarbeitung auch einen ersten Schritt zur individuellen Aufarbeitung ge‐
macht und zaghaft damit begonnen, Betroffene, die durch sexuellen Miss‐
brauch und/oder durch körperliche Misshandlungen durch katholische
Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige (im Folgenden stets
>>Kleriker<<) meist im Rahmen ihrer kirchlichen Tätigkeit geschädigt
wurden, finanziell zu entschädigen.

Diese Versuche reichen jedoch bei weitem nicht aus, die Betroffenen
auch nur ansatzweise zu entschädigen, so dass sie gezwungen sein werden,
ihr Recht vor den ordentlichen Gerichten durchzusetzen.

Auch die evangelische Kirche
hat die Zeichen der Zeit erkannt und den

Abschlussbericht des Forschungsverbundes ForuM
mit einem Umfang von 871 Seiten vorgelegt.

Auf Basis umfangreicher Daten aus einer einzigen Landeskirche
und aus Erfahrungswerten anderer Untersuchungen haben die Wissen‐
schaftler eine Hochrechnung vorgenommen. Den Wissenschaftlern zu‐
folge sind demnach seit 1946 bundesweit 9.355 Kinder und Jugendliche
sexuell missbraucht worden. Die Zahl der Beschuldigten liege bei 3.497,
davon seien ein Drittel Pfarrer oder Vikare. Bislang ging die Evangeli‐
sche Kirche von rund 900 Missbrauchsopfern aus.

Die Verfasser der Studie bezeichnen dieses Ergebnis als die Spitze der
Spitze eines Eisbergs.

Einleitung
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„ Spitze der Spitze“ des Eisbergs  10% von 10% ? 

„Spitze“ des Eisbergs   10% über Wasser sichtbar 

  Eisberg, 90% 
  Unter Wasser 

In Bezug auf Anerkennungszahlungen fordern Betroffene angemessene‐
re Summen und einen transparenten und unkomplizierten Modus der
Abwicklung.

Die evangelische Kirche ist - anders als die katholische Kirche durch die
Deutschen Bischofskonferenz - nicht bundesweit organisiert. Die Betrof‐
fenen müssen sich also an ihre jeweilige Landeskirche wenden, die jedoch
bisher keine der UKA entsprechende zentrale Anlaufstelle für Betroffenen
eingerichtet hat. Ihre Anerkennungsleistungen bewegen sich meist in einer
Größenordnung von etwa 5.000 €.

Für die Betroffenen gilt:

Fordern Sie eine angemessen hohe Anerkennungsleis-
tung von Ihrer Landeskirche.

Bei der UKA und bei den Gemeinden und Trägern
von Kinderheimen deutet bei sexuellem Missbrauch
alles auf eine pauschale Anerkennungsleistung von bis
zu 50.000 € hin, wenn psychische Schäden dargelegt
werden können.

Die folgende Darstellung wendet sich in erster Linie an

• Opfer sexualisierter Gewalt,
• Anwälte,

Einleitung
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• Betroffeneninitiativen,
• Fachberatungsstellen.

Bevor der Weg zur Durchsetzung Schadensersatzansprüche vor den

ordentlichen Gerichten
eingehend erläutert wird,

wird zunächst aufgezeigt, ob und welche Möglichkeiten die Betroffenen
haben, ihre Ansprüche vor der

Unabhängigen Kommission zur Anerkennung des Leids geltend
zu machen

und welche Möglichkeiten bestehen, hohe Anerkennungsleistungen bei der
UKA zu erreichen, d.h., was zu tun ist, um die Höhe der Leistungen zu
beeinflussen.

Alles, was zur UKA ausgeführt wird, gilt auch für Betroffenen, die

Ansprüche auf Anerkennungsleistungen gegenüber der evangeli‐
schen Kirche

geltend machen wollen.
Die Ausführungen gelten entsprechend für die Betroffenen, die Ansprü‐

che auf Anerkennungsleistungen gegenüber den Trägern von Kinderhei‐
men oder gegenüber den für die Verschickungskinder Verantwortlichen
geltend machen wollen, (vgl. IV), sofern diese sich – wie z.B. die Landes‐
hauptstadt München - bereit erklärt haben, Anerkennungsleistungen zu
erbringen.

Hier ist Aufmerksamkeit geboten, um etwaige Fristen
nicht zu versäumen.

Zur Einführung soll zunächst kurz aufgezeigt werden, in welchen Berei‐
chen die schwerwiegendsten

• Missbrauchstaten und Gewalttaten begangen wurden und
• welche Betroffenen gegen
• welche Anspruchsgegner vorgehen können.

Einleitung
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1. Abschnitt: Betroffene

I. Sexueller Missbrauch durch Kleriker

Sexueller Missbrauch durch einen Kleriker bedeutet, dass dieser, um sich
selbst sexuell zu erregen, also mit erotischer und sexueller Absicht auf
einen Betroffenen einwirkt. Der Eingriff erfolgt gegen den Willen des Be‐
troffenen, jedenfalls ohne sein Einverständnis und bei Kindern ohne deren
Verständnis.

Bei dem sexuellen Missbrauch kommt es z.B. zu Handlungen, bei de‐
nen das Geschlechtsorgan berührt wird oder dass auf das Körperteile
geschlagen wird. Sexueller Missbrauch ist aber auch z.B. das Onanieren
gegenüber dem Betroffenen, ebenso das Demonstrieren sexueller Erregung
bei Exhibitionismus, aber auch verbale sexuelle oder erotische Äußerungen
gegenüber dem Betroffenen.

Die Wirkung des sexuellen Missbrauchs ist unterschiedlich. Jedenfalls
ist er für den Betroffenen unangenehm, oft schamverletzend, oft auch
schmerzhaft und jedenfalls gegenüber Kindern unverständlich. Viele Be‐
troffene – gleich welchen Alters - erstarren und sind handlungsunfähig. Sie
empfinden Ängste bis hin zur Todesangst. Führt ein sexueller Missbrauch
gar zu einer Schwangerschaft einer Betroffenen, folgt eine Nötigung zur
Abtreibung, um das Verbrechen zu vertuschen. Oft wird die Betroffene
bedroht, belogen oder mit Versprechen oder Belohnungen zur Abtreibung
und zum Schweigen gezwungen.

1. Kinder und Jugendliche

Besonders oft wurden Kinder und Jugendliche durch Kleriker missbraucht.
Es sind dies in der Regel die Kinder, mit denen die Kleriker bei kirchlichen
Veranstaltungen zusammentreffen, also Kinder, die auf die Beichte, die
Erstkommunion oder die Firmung vorbereitet werden, oder die z.B. als
Messdiener tätig sind. Auch bei Mitgliedern des Kinderchores oder des
Kirchenchores kam es zu Übergriffen.

Bei der evangelischen Kirche sind vielfach Mädchen betroffen, die auf
die Konfirmation vorbereitet und vom Pfarrer missbraucht wurden.
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2. Junge Frauen und Männer

Zu Übergriffen auf junge Erwachsene kam es bei jungen Frauen im Dienst
der Kirche, z.B. Gemeindereferentinnen und bei Priesteranwärtern, Diako‐
nen und Gemeindereferenten. Neben sexuellem Missbrauch überwiegen
hier die vaginale bzw. die anale Vergewaltigung.

II. Missbrauch durch Lehrer, Betreuer und Erzieher

In weltlichen und kirchlichen Einrichtungen, z.B. in Internaten, Schulen,
Kindergärten, kommen alle dort Beschäftigten als Täter in Betracht.

Betroffenen waren Kinder und Jugendliche.

III. Missbrauch durch Trainer und Betreuer

Der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Sportverbänden bleibt
dunkel. Zwar wurden zahlreiche Fälle bekannt, es findet jedoch kein
ernsthafter Versuch der Aufklärung statt. Lediglich im Fall eines Leistungs‐
sportlers kam es zu einer nennenswerten Entschädigung. Im Allgemeinen
lehnen die Sportverbände eine Entschädigung oder eine Anerkennungsleis‐
tung ab.

IV. Missbrauch in Kinderheimen und an Verschickungskindern

Mit dem Entstehen der Bundesrepublik Deutschland wurden die vor dem
Krieg und in der NS-Zeit existierenden Kinder- und Jugendheime, die
sogenannten Erziehungsanstalten, in beiden Teilen Deutschlands vom Staat
übernommen und fortgeführt. Die in der Vergangenheit geltenden diktato‐
rischen Anstaltsregeln galten (nicht nur zunächst) weiter, so dass es über
ein Jahrhundert, jedenfalls über viele Jahrzehnte zu drastischen Verletzun‐
gen der Persönlichkeitsrechte der Kinder und Heranwachsenden kam.

Betreiber von Kinderheimen sind in der Bundesrepublik Deutschland
Gemeinden, kirchliche und private caritative Einrichtungen. Neben sexu‐
ellem Missbrauch kam es hier zu Misshandlungen, zur Folter bis zu water‐
board-ähnlichen Gewaltakten und dabei zur vorsätzlichen oder fahrlässi‐
gen Tötung, zur Freiheitsberaubung und jeden denkbaren Formen von

1. Abschnitt: Betroffene
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Erniedrigungen. Täter (beiderlei Geschlechts) waren u.a. Gemeindemitar‐
beiter, Sozialarbeiter, Kleriker und Erzieher, Pflegeeltern und Adoptiveltern.

Nach dem Krieg wurden bis 1990 unterernährte und kranke Kinder
vielfach meist für 2 - 6 Wochen in sogenannte Kindererholungsheime ver‐
schickt. In diesen waren die Zeiträume der Qualen meist auf diese Wochen
beschränkt. Da die Kinder jedoch oft mehrfach „verschickt“ worden sind,
wurden auch Verschickungskinder mehrfach/vielfach traumatisiert.

Auch Verschickungskinder erlitten Dauerschäden an ihrer Psyche.

1. Abschnitt: Betroffene
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